
Innenraumarbeitsplätze müssen den Bedürf-
nissen und Eigenschaften der dort arbeiten-
den Personen entsprechen. Ist dies nicht der 
Fall, können sowohl die Arbeitsplatzgestal-
tung als auch die verwendeten Arbeitsmittel 
zu Beschwerden bei der Arbeit führen. Der 

folgende Abschnitt enthält Hinweise zur  
Ermittlung und Bewertung des Arbeitsplat-
zes hinsichtlich seiner Gestaltung und der 
Auswahl von Arbeitsmitteln, u. a. von Laser-
druckern, -kopierern und von Bildschirm- 
geräten.
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7.1 Arbeitsplatzgestaltung
 
S. Neumann, Hamburg

Wesentliche Anforderungen zur Gestaltung 
von Innenraumarbeitsplätzen finden sich in 
der Arbeitsstättenverordnung [1], insbeson-
dere in deren Anhang, und in den entspre-
chenden Technischen Regeln für Arbeitsstät-
ten [2]. 

Die Bildschirmarbeitsverordnung [3] enthält 
die allgemeinen Anforderungen an Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 
an Bildschirmgeräten. Sie setzt die europäi-
sche Bildschirmrichtlinie [4] in das nationale 
Recht der Bundesrepublik Deutschland um. 
Eine Konkretisierung der Anforderungen aus 
der Bildschirmarbeitsverordnung enthält die 
BGI 650 „Bildschirm- und Büroarbeitsplätze“ 
[5]. Generell sollte an Bildschirmgeräten  
tätigen Beschäftigten eine regelmäßige  
Untersuchung der Augen und des Sehver- 
mögens durch eine fachkundige Person  
angeboten werden (DGUV Grundsatz G37 
[6]). Eine Reihe weiterer Informationen der 
Unfallversicherungsträger [7 bis 16] liefert 
Erläuterungen und Hilfen zu speziellen The-
men der Gestaltung von Büroarbeitsplätzen.

7.1.1 Ermittlung und Beurteilung 
des Arbeitsplatzes

Unter Berücksichtigung der o. g. Richtlinien, 
Verordnungen und Informationen der Unfall-
versicherungsträger zur Gestaltung von  
Büroarbeitsplätzen wurde der im Internet 
verfügbare spezielle Ermittlungsbogen S7 
zur Arbeitsplatzumgebung und zu Arbeits-
mitteln (www.dguv.de, Webcode d6274) 
entwickelt. Anhand dieses Erhebungsbogens 

kann geprüft werden, ob Gesundheits-
beschwerden möglicherweise auf eine nicht 
ergonomische Arbeitsplatzgestaltung  
zurückzuführen sind. 

Auf die Faktoren Beleuchtung, Lärm und 
Raumklima wird im Ermittlungsbogen nicht 
weiter eingegangen, da diese Themen aus-
führlich im Abschnitt 6.3 sowie in den Kapi-
teln 8 und 9 behandelt werden. Weiterhin 
werden Aspekte der Arbeitssicherheit wie  
z. B. die Vermeidung von Stolperstellen nicht 
berücksichtigt. 

Ein Teil der Fragen im Ermittlungsbogen S7 
enthält bereits mögliche Lösungsansätze. 
So werden in den Fragen zu Arbeitsmöbeln, 
Hard- und Software sowie zur Anordnung von 
Arbeitsmitteln Hinweise zur Gestaltung des 
Arbeitsplatzes gegeben. 

7.1.2 Verringerung von  
Muskel-Skelett-Belastungen

Zur Verringerung von Belastungen des  
Muskel-Skelett-Systems wird empfohlen,

• die Belastung durch ungünstige und ein-
seitige Körperhaltungen (z. B. verdrehte 
Körperhaltung, lang andauerndes Sitzen) 
sowie repetitive Bewegungen (z. B. lang 
anhaltendes Tastaturschreiben) zu verrin-
gern, indem die Ausübungszeiten durch 
Mischtätigkeiten, eine Erweiterung der 
Aufgabenbereiche oder ausreichende  
Pausen verkürzt werden.
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• günstige Körperhaltungen und Haltungs-
wechsel durch eine individuell anpassbare 
und ergonomisch sinnvolle Arbeitsplatz-
einrichtung zu fördern.
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